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Stadtverwaltung Waltershausen
Post- und Besucheranschrift
Stadtverwaltung Waltershausen
Markt 1
99880 Waltershausen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Montag geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
Während der genannten Öffnungszeiten sind Termine nach Ver-
einbarung möglich!
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03622/630-0.
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeiter finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.waltershausen.de.

Schloss Tenneberg:
Unser Museum im Schloss Tenneberg hat folgende Öffnungszeiten:

Mittwoch - Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

Anschrift:
Schloss Tenneberg
Tennebergstr. 1
99880 Waltershausen

Kontakt:
Herr Raimann
Tel.: 03622 / 6 91 70
E-Mail: info@schloss-tenneberg.de

Stadtbetriebe (Regiebetrieb der Stadtverwaltung 
Waltershausen):
Der Regiebetrieb der Stadt Waltershausen ist Dienstleister der Stadt 
Waltershausen mit den Ortsteilen Fischbach, Langenhain, Schmer-
bach, Schnepfenthal, Schwarzhausen, Wahlwinkel und Winterstein.
Unsere Leistungen für Stadt und Bürger umfassen insbesondere die 
Pflege der Park- und Grünanlagen, die Durchführung des innerört-
lichen Straßen- und Winterdienstes mit Stadtreinigung, Kleincontai-
nertransporte inkl. Sperrmülltransporte zum Wertstoffhof sowie das 
Friedhofswesen und die Betreibung des Freizeitzentrums Gleis3eck.

Anschrift: Telefonisch erreichbar:
Stadtbetriebe Waltershausen 03622/902541
Puschkinstraße 2
99880 Waltershausen

Schiedsstelle
Die Schiedsstelle in Waltershausen, ist eine Einrichtung zur Schlich-
tung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, haupt-
sächlich im Nachbarrecht. Das vor der Schiedsstelle durchzuführende 
Schlichtungsverfahren hat das Ziel einen Vergleich herbeizuführen, 
also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen.
Die Schiedsstelle ist nicht für die Beratung und Bearbeitung von 
Rentenangelegenheiten zuständig.

Die Schiedspersonen der Stadt Waltershausen, Frau Trautmann (Vor-
sitzende der Schiedsstelle) und Herr Liebetrau (stell. Vorsitzender der 
Schiedsstelle) stehen Ihnen zur gern Verfügung.

Kontakt: Postanschrift:
Schiedsstelle Waltershausen Schiedsstelle Waltershausen
Vereinshaus Altes Spital, (1. Etage) Hauptstraße 22
Hauptstraße 22 99880 Waltershausen
99880 Waltershausen

Telefonisch erreichbar: 03622 / 200836 zu den Sprechzeiten
Gern können Anfragen auch per E-Mail an folgende Adresse ge-
sendet werden:
schiedsstelle-waltershausen@t-online.de

Öffnungszeiten der Stadtinformation/ 
Stadtbibliothek:

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Ärzte

Notdienstzentrale Süd:
Krankenhaus Friedrichroda ........................................Tel. 03623/35 00

Kassenärztliche Bereitschaft:
13:00 Uhr bis 7:00 Uhr ..........................................Tel. 03623/31 07 91

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:
Notdienst: 0180 5 90 80 77

Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie 
sich bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag

Freitag 05.08.2022 Alte Apotheke
Samstag 06.08.2022 Apotheke am Klaustor
Sonntag 07.08.2022 Apotheke Ibenhain
Montag 08.08.2022 Perthes Apotheke
Dienstag 09.08.2022 Falken/Hörsel Apotheke
Mittwoch 10.08.2022 Markt Apotheke
Donnerstag 11.08.2022 Perthes Apotheke
Freitag 12.08.2022 St. Georg Apotheke
Samstag 13.08.2022 Hof Apotheke
Sonntag 14.08.2022 Schloß Apotheke
Montag 15.08.2022 Thuringia Apotheke
Dienstag 16.08.2022 Adler Apotheke
Mittwoch 17.08.2022 Alte Apotheke
Donnerstag 18.08.2022 Apotheke am Klaustor
Freitag 19.08.2022 Apotheke Ibenhain

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 21 05
Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/90 26 89
Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str. 27a, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 83 87
Berg Apotheke
Lauchagrund 6 , Tabarz   Tel.: 03 62 59/6 22 28
Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz   Tel.: 03 62 52/3 13 13
Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt   Tel.: 0 36 22/90 73 22
Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/3 66 00
Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 88 68
Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/20 08 70
Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 46 70
St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal   Tel.: 03 62 53/2 51 92
Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 90 48
Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/20 96 86

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.waltershausen.de! Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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 Hierfür steht im Haushalt 2022 ein Budget von 340 T€ zur Verfügung 
- BA 03.

2. Eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 26 T€.

Beschluss Nr. STR/2022/037
Bebauungsplan Nr. 22 „Friedhofsallee“
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
Der Stadtrat fasst den folgenden Beschluss:
Für den in der Anlage dargestellten Geltungsbereich (Flurstücke 184/10, 
185/1, 191/10, 191/4, 192/3 und 192/4 in der Flur 1 der Gemarkung Wal-
tershausen) soll gemäß § 2 (1) BauGB ein Verfahren zur Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes nach BauGB mit dem Ziel durchgeführt werden, 
die derzeitige Freiraumsituation zwischen dem Schulgelände am Schul-
platz und der Dreifelder-Schulsporthalle planungsrechtlich zu sichern 
und darüber hinaus die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
bauliche Nutzung des Flurstücks 185/1 für Wohnen zu schaffen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen.

Beschluss Nr. STR/2022/038
Bebauungsplan Nr. 22 „Friedhofsallee“ der Stadt Waltershausen
hier: Bevollmächtigung des Bürgermeisters zum Abschluss des 
städtebaulichen Vertrages
Der Stadtrat fasst den folgenden Beschluss:
Für den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 22 „Friedhofsallee“ 
soll gemäß § 11 BauGB ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden.
Der Stadtrat bevollmächtigt den Bürgermeister zum Abschluss des städ-
tebaulichen Vertrages.

Beschluss Nr. STR/2022/039
Beantragung einer Abweichung von der Altstadtgestaltungssatzung,
hier: Vorbau-Rollläden Daniel-Kestner-Straße, Rückseite der Haupt-
straße 55
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:
Die Abweichung von der Altstadtgestaltungssatzung, hier Vorbau-Roll-
läden in der Daniel-Kestner-Straße, Rückseite der Hauptstraße 55, wird 
genehmigt.

Beschluss Nr. STR/2022/040
Beantragung einer Abweichung von der Altstadtgestaltungssatzung,
hier: Solaranlage auf Garagenkomplex Daniel-Kestner-Straße, 
Rückseite Stadtgraben 18
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:
Die Abweichung von der Altstadtgestaltungssatzung, hier der Bau einer 
Solaranlage auf einem Garagenkomplex in der Daniel-Kestner-Straße, 
Rückseite der Hauptstraße 55, wird genehmigt.

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Waltershausen am Montag, 11. Juli 2022, 19:00 Uhr

Zur Sitzung wurde unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ord-
nungsgemäß eingeladen. Der Stadtrat war beschlussfähig:

Beschluss Nr. STR/2022/031
Tagesordnung öffentlicher Teil
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung vom 11.07.2022 
wird angenommen.

Beschluss Nr. STR/2022/032
Genehmigung der Niederschrift vom 25.04.2022
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 25.04.2022 wird 
beschlossen.

Beschluss Nr. STR/2022/033
Anschaffung einer Drehleiter DLAK 23 - 12 Auftragsvergabe
Der Stadtrat beschließt, den Auftrag zur Lieferung einer Drehleiter DLAK 
23-12 zum Gesamtpreis in Höhe von 791.350,00 € an die Firma

Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm

zu erteilen

Beschluss Nr. STR/2022/034
Aufhebung des Stadtratsbeschlusses mit der Nr. STR/2022/025
Der Stadtrat stimmt der Aufhebung des Stadtratsbeschlusses mit der Nr. 
STR/2022/025 über den Beitritt der Stadt Waltershausen zur Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH (TGG) zu.

Beschluss Nr. STR/2022/035
Beitritt der Stadt Waltershausen zur Thüringer Glasfasergesell-
schaft mbH (TGG)
Der Stadtrat der Stadt Waltershausen beschließt, zum Zwecke der Umset-
zung der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur zur „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekom-
munikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26. April 2021 
sowie der Richtlinie des Freistaats Thüringen zur „Förderung des Ausbaus 
von Breitbandinfrastrukturen“ vom 13. September 2021, die freiwillige Aufga-
be der Daseinsvorsorge der Breitbandversorgung / des Breitbandausbaus 
mittels Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Technologien auf den Kommunalen 
Energiezweckverband Thüringen (KET) zu übertragen, da diese Aufgabe 
das Leistungsvermögen der Stadt Waltershausen übersteigt.

Der KET hat zur Erfüllung dieser Aufgabe die Thüringer Glasfaser-
gesellschaft mbH (TGG) gegründet und wird sich dieser zur Erfül-
lung dieser Aufgabe bedienen.
Der Stadtrat der Stadt Waltershausen ermächtigt den Bürgermeister in-
sofern, alle erforderlichen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der 
Übertragung der freiwilligen Aufgabe der Daseinsvorsorge der Breitband-
versorgung / des Breitbandausbaus mittels Glasfaser bzw. zukünftiger 
neuer Technologien stehen, deren Gegenstand der Auf- und Ausbau von 
gigabitfähigen Breitbandnetzen nach dem „graue-Flecken“-Förderpro-
gramm des Bundes und des Landes sowie ggf. nachfolgender Program-
me im Gemeindegebiet ist, auf den KET umzusetzen sowie zur Ausfüh-
rung aller damit in Zusammenhang stehender Aufgaben. Insbesondere 
wird der Bürgermeister ermächtigt, gegenüber dem KET den schriftlichen 
Antrag auf Aufgabenübernahme in diesem Zusammenhang zu stellen.

Die Übertragung der Aufgabe erfolgt mit allen dazugehörigen Rechten 
und Pflichten. Dazu gehören insbesondere: Durchführung des Markter-
kundungsverfahrens, Ermittlung der förderfähigen Adressen und Haus-
halte; Durchführung der Grobprojektplanung; Beantragung sowohl der 
vorläufigen als auch endgültigen Fördermittelbescheide; Ermittlung der 
vorhandenen und nutzbaren Infrastruktur (Infrastrukturatlas); Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens zur Suche eines Netzbetreibers im Betrei-
bermodell unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben; Durchführung 
der Feinprojektplanung für die Vorbereitung des Ausschreibungsverfah-
rens; Durchführung aller notwendigen verwaltungstechnischen Schritte 
einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimation zur Beantragung 
der Zuwendung nach den geltenden Richtlinien; Durchführung und Aus-
schreibung des passiven Netzausbaus, Begleitung des Netzausbaus und 
der Betrieb des Netzes (insbesondere während der Zweckbindungsfrist 
für Fördermittel) einschließlich aller notwendigen Schritte zur Abwicklung 
des Förderverfahrens (u. a. Verwendungsnachweisführung); alle mit dem 
Netzeigentum verbundenen Aufgaben (z. B. Dokumentation, Erfassung 
im GIS, Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen).

Beschluss Nr. STR/2022/036
Erneuerung Außenanlagen der KITA Ibenhain, BA 03 - Auftragsver-
gabe Landschaftsgärtnerische Baumaßnahmen
Der Stadtrat genehmigt für das Vorhaben „Umgestaltung Freianlagen 
KITA Ibenhain“
1. Den Auftrag zur Weiterführung der Baumaßnahme an die Fir-

ma Landschaftsbau Montag, Erfurt mit einer Auftragssumme von 
365.879,13 € brutto vergeben.
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Nichtamtlicher Teil

Der Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse 
informiert

Stellenausschreibung
Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/Nesse KdöR sucht 
ab 01.04.2023 eine Unterstützung im Bereich Gewässerunterhaltung als

Verbandsingenieur/ Bauingenieur
mit Schwerpunkt Wasserbau (m/w/d)

(Dipl.-Ing./FH/Bachelor aus der Fachrichtung Wasserbau  
oder vergleichbarer Studiengang)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 12.09.2022 an 
den GUV Hörsel/Nesse.
per E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de
per Post: Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal OT Schönau v. d. W.

Bei Interesse finden Sie die vollständigen Stellenausschreibung auf 
unserer Website unter:

www.guv-hoersel-nesse.de (Offene Stellen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

gez. Dr. Gerald Slotosch
Verbandsvorsteher

Information für Besucher

Traditionskabinett der Gummiindustrie ist wieder geöffnet!

am Standort Continental in der Eisenacher Landstraße 70

Besuchszeit: Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldungen unter: 03622 902837

Das Buch „200 Jahre Gummiindustrie“ ist hier gegen eine Spende 
erhältlich.

Das Traditionskabinett der Gummiindustrie hat nun auch eine ei-
gene Webseite.

Diese ist unter https://gotha-gummiindustrie.de
zu erreichen.

Liebe Geburtstagskinder 
im Monat August!

Da die öffentlich personalisierten Geburtstagswünsche auf 
Grund der neuen Datenschutzbestimmungen an strenge Aufla-
gen gekoppelt sind, ist eine öffentliche Auflistung nicht möglich.

Älter werden schließlich alle.
Doch eines gilt in jedem Falle.

Jeweils alle Lebenszeit
haben ganz besondere Seiten.

Wer Sie sinnvoll nutzt mit Schwung,
der bleibt sicher immer jung.

Zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich und wünsche 
Ihnen Freude am Leben und vor allen Dingen immer Gesundheit.

Ihr
Bürgermeister

Michael Brychcy

Beschluss Nr. STR/2022/041
Abrundungssatzung Bergbühnenweg, Fischbach
Befreiungen von der Festsetzungen der Traufhöhe
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:
Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB werden folgende Befreiungen von den Fest-
setzungen der Abrundungssatzung „Bergbühnenweg“ der Stadt Walters-
hausen, im Ortsteil Fischbach für die geplante Errichtung zweier Einfami-
lienhäuser auf den Flurstücken 65/8, 64/8 und 62/7, Flur 4, Gemarkung 
Fischbach, welche noch geteilt werden, erteilt.
Befreiung für Festsetzung geplant
Traufhöhe EFH 1 3,0 m 3,89 m
Traufhöhe EFH 2 3,0 m 3,91 m

Beschluss Nr. STR/2022/042
Planungsverband „Tourismusregion Inselsberg“ der Stadt Wal-
tershausen, der Gemeinde Bad Tabarz im Landkreis Gotha und der 
Stadt Brotterode-Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
hier: Aufhebung des Satzungsbeschlusses
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:
Der Beschluss STR/2022/014 vom 21.02.2022 wird aufgehoben.

Beschluss Nr. STR/2022/043
Planungsverband „Tourismusregion Inselsberg“ der Stadt Wal-
tershausen, der Gemeinde Bad Tabarz im Landkreis Gotha und der 
Stadt Brotterode-Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
hier: Satzungsbeschluss
Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Waltershausen beschließt die in der Anlage bei-
gefügte Neufassung der Satzung für die Arbeit des Planungsverbandes 
„Tourismusregion Inselsberg“ der Stadt Waltershausen, der Gemeinde 
Bad Tabarz im Landkreis Gotha und der Stadt Brotterode-Trusetal im 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Information zur Eilentscheidung gemäß § 30 ThürKO
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, August-Trinius-Stra-
ße 11
hier: Befreiung von der Festsetzung der Altstadtgestaltungssatzung

Information zu einer Eilentscheidung gemäß § 30 ThürKO
Regelschule und Grundschule am Schulplatz - Vorrüstung Digitalpakt
hier: Auftragsvergabe

Die Bekanntmachung der Beschlüsse erfolgt vorbehaltlich der Genehmi-
gung der Niederschrift in der nächsten Sitzung.

Waltershausen, den 26.07.2022
Brychcy
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Waltershausen

Gemeindesteuern wieder fällig

Die Gewerbe-, Grund- und Hundesteuern, sowie die Straßenreini-
gungsgebühr für das III. Quartal 2022 sind am

15.08.2022

fällig.

Überweisungen können auf folgende Kontonummern erfolgen:

Sparkasse Waltershausen
BIC HELADEF1GTH
IBAN DE26 8205 2020 0600 0000 28

Volksbank Waltershausen
BIC GENODEF1MU2
IBAN DE37 8206 4038 0000 5034 60

Deutsche Bank Waltershausen
BIC DEUTDE8EXXX
IBAN DE79 8207 0000 0650 0060 00

Um Fehlbuchungen zu vermeiden, ist in jedem Fall die Steuernummer 
anzugeben.

Auf Grund der derzeitigen Situation bitten wir von Bareinzahlungen sowie 
Kartenzahlungen in der Stadtkasse abzusehen.
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Sozialverband VdK

Ortsverband Waltershausen

Wir sind für Sie da!!!
Sprech- und Beratungsstunden,

jeden Mittwoch von 10 - 13.00 Uhr im
Spittel, Hauptstr. 22, 99880 Waltershausen

Ev. Terminvereinbarungen unter:
H.-Jürgen Burkhardt (Vorsitzender)

Telefon: 03622/9093580 und 0179/5301851 und

Wilfried Löwe (Stellvertreter)
Telefon: 03622/66156 und 0176/76679794

Was kann der Sozialverband VdK für Sie tun?
Hilfe und Beratungen bei Anträgen und Widersprüchen. Nach nega-
tiven Bescheiden von der Rentenversicherung, Krankenkassen, der 
ARGE, Sozialämtern. Zuzahlungsbefreiungen, Pflegekassen, Pflege-
grade, Begutachtungen durch den MD (früher MDK), Anträge Schwer-
behinderungen, Grad der Behinderung, Merkzeichen“ beim Sozialamt/
Versorgungsamt, Verschlimmerungsanträge, Widersprüche. Informati-
onen zur Vollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung usw.
Also: wo andere Stellen aufhören, fangen wir erst richtig an!!

Ende des Amtsblattes


